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Gemeinsame Stellungnahme, maßgeblich erarbeitet vom BUND Ortsverband Karlsruhe, der nach 

§ 63 BNatSchG sowie § 3 Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz anerkannten Verbände: 

 Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) Landesverband Baden-Württemberg e. V. 

 Landesnaturschutzverband Baden-Württemberg e. V. (LNV) 

 Naturschutzbund Deutschland (NABU) Landesverband Baden-Württemberg e. V. 

für die Übersendung von Unterlagen zum Planungsentwurf im o.g. Verfahren und die Gelegenheit 

zur Stellungnahme bedanken wir uns und nehmen diese wie umseitig ausgeführt wahr. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Stadt Karlsruhe 

Stadtplanungsamt Planverfahren 

Ihre Zeichen, Ihre Nachricht vom Unser Zeichen, unsere Nachricht vom Telefon, Name Datum 

E-Mail, 12.05.2021   14.06.2021 

Bebauungsplan "Östlich Esslinger Straße zwischen Heidenheimer und Ludwigsburger Straße

und Teilbereich Heidenheimer Straße" in Karlsruhe-Grünwettersbach  

hier: Beteiligung der Behörden nach § 4 Abs. 2 Baugesetzbuch 
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Bebauungsplan "Östlich Esslinger Straße zwischen Heidenheimer und Ludwigsburger Straße und 

Teilbereich Heidenheimer Straße" in Karlsruhe-Grünwettersbach 

hier: Beteiligung der Behörden nach § 4 Abs. 2 Baugesetzbuch 

 

Stellungnahme 

 

Grundsätzlich erkennen die Naturschutzverbände an, dass es sich bei dem vorliegenden B-Plan 

um einen Anschluss an vorhandene Infrastruktur handelt und damit Eingriffe für Straßen etc. weit-

gehend entfallen können. Allerdings wird eine auch für einen Außenbereich große Fläche in An-

spruch genommen und dadurch erheblich in die Schutzgüter eingegriffen, wie im Folgenden dar-

gestellt wird. Zudem äußern die Naturschutzverbände starke Kritik am Verfahrensziel, den Bebau-

ungsplan im beschleunigten Verfahren aufzustellen um damit die Abwägung und Kompensation 

umweltbezogener Eingriffe zu umgehen. 

 

Kritik am beschleunigten Verfahren nach § 13 b BauGB 

Laut Aufstellungsbeschluss gibt die Stadtverwaltung das Ziel aus, „den Bebauungsplan im be-

schleunigten Verfahren gemäß § 13 b BauGB aufzustellen. Die vom Nachbarschaftsverband Karls-

ruhe geforderten Dichten bei gleichzeitiger Einhaltung der maximalen Grundfläche gem. § 13b 

BauGB, sollen innerhalb einer Konzeptvergabe ausgelotet werden1“ 

Der § 13 b BauGB sieht vor, ein beschleunigtes Verfahren bei der Aufstellung eines Bebauungs-

plans analog § 13a BauGB im Außenbereich zuzulassen, wenn es sich um einen Bebauungsplan 

mit einer Grundfläche von bis zu 10.000 Quadratmetern für Wohnungsnutzung handelt, die an im 

Zusammenhang bebaute Ortsteile anschließt. Die Einbeziehung von Außenbereichsflächen in das 

beschleunigte Verfahren führt insbesondere dazu, dass der baurechtliche Eingriffsausgleich nach 

§ 1a Abs. 3 BauGB in diesen Fällen komplett entfällt. Ferner sind in diesen Fällen auch keine Um-

weltprüfung, kein Umweltbericht, keine Angaben, welche Arten umweltbezogener Informationen 

verfügbar sind, und keine zusammenfassende Erklärung zur Berücksichtigung der Umweltbelange 

im Bebauungsplan erforderlich. Wie die Praxis zeigt, kann das Entfallen der Verpflichtung zur Er-

stellung des förmlichen Umweltberichts bewirken, dass die auch im beschleunigten Verfahren 

nach § 1 Absatz 6 Nummer 7 BauGB erforderliche Ermittlung und inhaltliche Prüfung der Umwelt-

belange oftmals unzureichend erfolgt. Das wiederum kann zu fehlerhaften Abwägungsergebnis-

sen führen. 

Die Umwelt- und Naturschutzverbände sprechen sich entschieden dagegen aus, den Bebau-

ungsplan im beschleunigten Verfahren gemäß § 13 b BauGB aufzustellen, und fordern die 

Durchführung eines B-Plan Normalverfahrens. 

 

Begründungen:  

 Die überbaubare Grundfläche scheint größer als 10.000 m² zu sein - § 13 b ist hier formal 

nicht anwendbar. Die verfügbaren Informationen hierzu sind bislang jedoch widersprüch-

lich: Das gesamte betrachtete Planungsgebiet hat laut Online-Präsentation eine Fläche von 

58.000 m². Also Nettobauland werden ca. 31.000 m² angegeben, die Flächen der Wohn-

nutzung sind 28.000 m².  Abweichend dazu werden in der Begründung der Beschlussvor-

lage eine Gesamtfläche von 5,3 ha angegeben. Mit den angegebenen Grundflächenzahlen 

                                                 
1 Gemeinderatsvorlage zum Aufstellungsbeschluss „Östlich Esslinger Straße zwischen Heidenheimer und 
Ludwigsburger Straße und Teilbereich Heidenheimer Straße“    
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von 0,3 ergibt sich eine Grundfläche von 1,6 ha, d.h. 16.000 m². In der B-Plan-Begründung 

finden sich als allg. Wohngebiet 2,9 ha zzgl. Baugrundstück für Gemeinbedarf und Erschlie-

ßungsflächen von 1,56 ha, also insgesamt 4,44 ha. Bei einer Grundflächenzahl von 0,3 

ergibt sich damit eine überbaute Fläche von 13.320 m², d. h. wiederum deutlich oberhalb 

der gesetzlichen Grenze. Ohne eine detaillierte und nachvollziehbare Berechnung der 

überbauten Grundfläche erscheint uns das Verfahren nach § 13 b nicht anwendbar. Diese 

Berechnung unter Berücksichtigung der gesamten überbauten Grundfläche fordern die 

Naturschutzverbände.  

 Die die tatsächliche (Brutto-)Flächeninanspruchnahme durch das Bebauungsplangebiet 

beträgt je nach Quelle zwischen 5-7 ha und ist damit deutlich größer als die Flächen für 

übliche 13 b – Verfahren, welche bei ca. 3 ha liegen. Auch wenn die zusätzlich in Anspruch 

genommenen Flächen begrünt werden ist ein Eingriff in den Naturhaushalt vorhanden, 

welchem nicht Rechnung getragen wird. 

 Es existierte bereits ein Aufstellungsbeschluss „Esslinger Straße“ vom 29. November 2001, 

der nach damaliger Rechtslage im B-Plan Normalverfahren durchzuführen war. Die Um-

nutzung in Wohnflächen ist daher nicht neu – und entspricht somit nicht dem Ziel des § 

13 b, zusätzliche, kostengünstige Wohnflächen auszuweisen. Einigermaßen nachvollzieh-

bar wäre es gewesen, wenn zumindest für diesen Beschluss ein Normalverfahren durch-

geführt worden wäre und für das neu hinzugekommene Gebiet am ASV Sportplatz ein 

beschleunigtes Verfahren angestrebt worden wäre. Es ist für die Naturschutzverbände un-

verständlich, dass das Verfahren für den flächenmäßig größere Teil nun einfach umfirmiert 

wurde, um sich die notwendige Auseinandersetzung mit Umweltbelangen zu sparen. Da-

mit folgt die Stadt Karlsruhe dem negativen Beispiel einer Vielzahl von weiteren Gemein-

den, die § 13 b zur Verfahrensoptimierung nutzen und nicht zur Schaffung von neuem 

Wohnraum.    

 Die explizite Vorgabe, den B-Plan im beschleunigten Verfahren durchzuführen und dafür 

die maximalen Grundflächen auszulegen, konterkariert zudem alle Anstrengungen (auch 

der Stadt selbst) bzgl. Biodiversität und Boden: Der Verzicht auf den Ausgleich im Rahmen 

des § 13b BauGB bedeutet einen tatsächlichen Verlust an biologischer Vielfalt und unver-

siegeltem Boden; also eine bewusste Entscheidung zulasten von Natur und Landschaft. Es 

erscheint hier umso zynischer, dies vorsätzlich als Planungsziel eines B-Plans zu formulie-

ren während nahezu zeitgleich ein Biodiversitätskonzept veröffentlicht wird, in „die Förde-

rung einer regionalspezifischen Biodiversität, mit der die Stadt Karlsruhe am besten ihren 

Beitrag zur Förderung der Biodiversität auch auf Landes- und Bundesebene leisten kann2“ 

als Leitmotiv propagiert wird. 

 Im Entwurf der Fortschreibung des FNP 2030 wird bereits ausführlich auf die Umweltkon-

flikte hingewiesen: „Erheblich negative Umweltauswirkungen treten in Bezug auf die 

Schutzgüter Boden sowie Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt auf3“.  Für die Fläche Sport-

platz ASV Grünwettersbach wurde ein ausführlicher Steckbrief der Umweltauswirkungen 

angefertigt. Die Fläche wird nach Berücksichtigung von Vermeidungs- und Minimierungs-

maßnahmen hinsichtlich der Umweltauswirkungen lediglich als bedingt geeignet einstuft4. 

Die Fläche Esslinger Straße wird analog als konfliktreiche Fläche eingestuft, und damit noch 

                                                 
2 Leitbild des Biodiversitätskonzepts vom 6.2.2020 (https://www.karlsruhe.de/b3/natur_und_umwelt/na-
turschutz/biodiversitaetskonzeptka.de) 
3 Gebietspass Sportplatz ASV Grünwettersbach sowie Esslinger Strasse (https://www.nachbarschaftsver-
band-karlsruhe.de/b3/fnp_2030/beschraenktebeteiligung.de) 
4 Umweltbericht FNP 2030 
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eine Bewertungsstufe ungünstiger. Ohne förmlichen Umweltbericht wird es kaum möglich 

sein, die Aspekte des Artenschutzes und Biotopverbunds in ausreichendem Maße zu be-

rücksichtigen. Der vorliegende Fachbeitrag zu saP kann den Umweltbericht und die Ab-

wägungen nicht ersetzen, zeigt die entstehenden Umweltkonflikte jedoch schon bei etli-

che Arten auf. 

 

Flächenverbrauch / Landwirtschaft / Kompensation 

Daran zu erinnern ist: Die Bundesregierung will bis 2030 die Flächenversiegelung auf unter 30 

ha/Tag reduzieren und strebt bis 2050 das Flächenverbrauchsziel Netto-Null an (BMU). Das Ziel, 

den Flächenverbrauch bis 2020 auf 30 ha/Tag zu reduzieren wurde mit aktuell 56 ha/Tag leider 

schon weit verfehlt (Umweltbundesamt). Auch in Baden-Württemberg ist der Flächenverbrauch 

noch zu hoch, um die Ziele zu erreichen und besonders die landwirtschaftlich genutzte Fläche hat 

seit Ende 2000 um 56.400 ha abgenommen (Jens und Wöllper 2019). In der Region Mittlerer 

Oberrhein hat dabei die Landwirtschaft am meisten Fläche verloren. 

 

In dem Planungsgebiet wechseln sich kleinräumige Äcker mit Grünstreifen und Streuobstwiesen 

ab und sind deshalb als Beispiel eine Landwirtschaft zu sehen, die dem statt dem rasanten Arten-

sterben Vorschub zu leisten, noch Nischen für zahlreichen Arten bieten kann. Ebenso unterschei-

den sich die positiven Wirkungen auf Kleinklima, Bodenschutz und Niederschlagsretention in po-

sitiver Weise von denen ausgeräumter Feldfluren mit großen Schlägen. 

Insofern sind die Wirkungen der geplanten Bebauung sehr akzentuiert negativ zu bewerten. 

Der Verlust der ökoystemaren Funktionen der Fläche muss, falls die Bebauung stattfindet, unbe-

dingt ausgeglichen werden. Die genannten CEF-Maßnahmen sollen auf bestehenden Grünflächen 

durchgeführt werden und reichen deshalb bei weitem nicht aus und wirken dem Rückgang von 

landwirtschaftlich genutzten Flächen und Grünflächen in nichts entgegen.  

Es sei darauf hingewiesen, dass die Eingriffsregelung auch für Vorhaben nach § 13a/b angewendet 

werden kann. 

 

In Bezug auf die Artausstattung des Planungsgebiets sei exemplarisch auf die Nachweise von 

Orpheusspötter und Neuntöter als Brutvögel hingewiesen. 

 

Verwendete Literatur: 

 Gemeinsames Positionspapier der LABO und der LANA: Keine zeitliche Verlängerung des 

§ 13b BauGB 

 https://lnv-bw.de/stoppt-den-beton-paragraph-13b-baugesetzbuch/ 

 https://www.bmu.de/themen/europa-internationales-nachhaltigkeit-digitalisie-

rung/nachhaltige-entwicklung/strategie-und-umsetzung/reduzierung-des-flaechenver-

brauchs/ 

 https://www.umweltbundesamt.de/daten/flaeche-boden-land-oekosysteme/flae-

che/siedlungs-verkehrsflaeche#anhaltender-flachenverbrauch-fur-siedlungs-und-ver-

kehrszwecke- 

 Rieke, Jens; Wöllper, Frank (2019): Siedlungs- und Verkehrsfläche der baden-württember-

gischen Kreise. In: Statistisches Monatsheft Baden Württemberg (5). 

 

Für die Verbände 

 


